............................................................................................................Name, Anschrift, Tel.

An das
Finanzamt XY ....
............................................................................................................Ort, Datum

Steuernummer xxxxx / xxxxxx
- Einspruch gegen Bescheid über Kirchensteuer vom tt.mm.jjjj

Das Finanzamt XY hat mit Bescheid vom tt.mm.jjjj (Steuernummer xxxxx / xxxxx) für das Steuerjahr jjjj gegen mich Kirchensteuer in Form des besonderen Kirchgeldes in Höhe von xxxx € festgesetzt, obwohl ich eigene Einkünfte hatte, auf die KiESt festzusetzen war. 
Ich erhebe hiermit fristgerecht

Einspruch
gegen die o.a. Festsetzung von besonderem Kirchgeld nach § xy KiStG
  und beantrage die Festsetzung von KiESt nach § yz KiStG. Lt. Rechtsbehelfsbelehrung im o.a. Bescheid ist das Finanzamt XY für diesen Einspruch zuständig. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte ich zur Fristwahrung um umgehenden Hinweis.
Auch wenn dies im Bescheid über Kirchensteuer nicht eindeutig ersichtlich ist, wurde das besondere Kirchgeld gegen mich aufgrund der sog. Vergleichsberechnung festgesetzt. 

Falls dies nicht der Fall sein sollte, liegt von vornherein Willkür seitens der Behörde vor, weil bei glaubensverschiedener Ehe mit Eigenverdienst des Kirchenmitglieds lt. KiStG sowohl das besondere Kirchgeld (§ xxx) als auch die KiESt (§ xxx i.V.m. § yy) erhoben werden kann. Diese Unbestimmtheit kann nur mit einer verfassungskonformen Rechtsgrundlage aufgelöst werden, weil der Bürger nur aufgrund verfassungsgemäßer Vorschriften zu einer Steuer herangezogen werden darf (BVerfG  1 BvR 413/60, Ziff. C I 1).
Im Übrigen fehlt hier die notwendige gesetzliche Grundlage. 
Die Vergleichsberechnung ist hier in (Bundesland
) staatlicherseits in der Bekanntmachung der Kirchensteuerbeschlüsse  vom tt.mm.jjjj (bzw. im Erlass xxx) geregelt. Nach § xy des KiStG gilt hier aber für die Kirchensteuern die Abgabenordnung (AO). § 3 Abs. 1 mit § 38 AO bestimmt, dass nach dem Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit die Steuerschuld dadurch entsteht, dass der Tatbestand, an den das Gesetz die Steuerpflicht knüpft verwirklicht ist. Die Vergleichsberechnung ist hier in (Bundesland) aber nicht gesetzlich festgelegt und kann somit keinen Steuertatbestand und damit auch keinen Steueranspruch begründen. Zudem ist „der höhere Betrag“ kein Tatbestand i.S. der AO, sondern das Ergebnis einer fiktiven Steuerfestsetzung i.S. der § 155 AO.
Der BFH hat zur Vergleichsberechnung festgestellt, dass sie die strikte Trennung von KiESt und besonderem Kirchgeld nicht aufhebt (I S 24/13), die darin begründet ist, dass lt. BVerfG das besondere Kirchgeld sich „nur für diese Fallkonstellation“ „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ am Lebensführungsaufwand orientiert (BFH, I B 109/12). 

Dies entspricht der Rechtsprechung des BVerwG in VII C 48.73, nach der das besondere Kirchgeld gem. BVerfG 1 BvR 606/60 und die Kirchgeldtabelle nur beim einkommenslosen Kirchenmitglied angewendet werden dürfen (Ziff. II 4 c, am Ende des Abschnittes).

Soweit die Behörde beabsichtigt, sich auf die einschlägige Rechtsprechung des BFH zu berufen, so ist darauf hinzuweisen, dass diese für den hier streitigen Fall nicht anwendbar ist, weil der BFH in seiner gesamten Rechtsprechung  I R 76/04 die Vergleichsberechnung übersehen hat und somit nichts zum hier vorliegenden Fall und seiner Rechtskonstellation aussagt. 

Der BFH hat des Weiteren übersehen, dass nach dem KiStG für die Kirchensteuer die Abgabenordnung anzuwenden ist. Die Rechtsprechung des BFH zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst ist wegen des Übersehens von Vorschriften nach dem Maßstab des BVerfG
 willkürlich und nach ständiger Rechtsprechung des BFH
 gesetzeswidrig. Daher darf die Behörde sich wegen ihrer Bindung an Gesetz und Recht nicht auf diese Rechtsprechung des BFH berufen. 
Auf den Beschluss des BVerfG  2 BvR 591/06 kann die Behörde sich auch nicht berufen, weil dieser nur auf einem Falschzitat des Obiter dictums beruht („einkommenslos“ weggelassen); im Zweifel geh das Original vor. Der BFH hat in seinem Beschluss I B 109/12 klargestellt, das nicht der Beschluss 2 BvR 591/06, sonderen das Urteil des BVerfG  1 BvR 606/60 verfassungsrechtlich maßgeblich für die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener und insbesondere für das besondere Kirchgeld ist. 

Der Leitsatz von BFH  I B 28/18 täuscht über den Inhalt des Beschlusses und die Rechtslage und ist sowieso unbeachtlich. Ein Leitsatz ist nicht Bestandteil des Urteils, sondern eine außergerichtliche Zutat ohne Rechtskraft. Auch der „amtliche“ Leitsatz ist im verfahrensrechtlichen Sinne nicht Bestandteil der Entscheidung, sondern eine an die Öffentlichkeit gerichtete Äußerung des Gerichts (BGH  I ZR 190/89).

Daher kann sich die Behörde auch nicht auf den Leitsatz des BFH-Urteils I R 76/04 berufen. Sie hat sich vielmehr daran zu orientieren, dass lt. I R 76/04 das besondere Kirchgeld nur „insoweit“ Art. 2 Abs. 1 GG entspricht, als es das einkommenslose Kirchenmitglied betrifft (Ziff. II 3 b) aa). Das BFH-Urteil I R 76/04 wurde im BStBl. 2006 II S 274 veröffentlicht und ist damit für die Finanzbehörden verbindlich. Das bedeutet: Besonderes Kirchgeld nur wenn einkommenslos. 
Sofern die OFD eine gegenteilige Weisung erteilt haben sollte, liegt ein Verstoß u.a. gegen § 31 BVerfGG vor, weil auch die OFD an die tragenden Gründe der einschlägigen Rechtsprechung des BVerfG gebunden ist. Diese besagen kurzgefasst, dass im Falle eines eigenen Einkommens die Kirche genau dieses besteuern „muß“ und dem Einkommen des Kirchenmitglieds nicht das seines konfessionslosen Ehepartners hinzurechnen darf (BverfG  1 BvR 606/60). Auch die OFD muss zur Kenntnis nehmen, dass diese Rechtsprechung des BFH wegen des Übersehens einschlägiger Vorschriften willkürlich und gesetzeswidrig ist. 
(Unterschrift des kirchenangehörigen Ehegatten, evlt. auch seines Ehepartners)

�  Hinweis: Die landesrechtlichen Bestimmungen können hier nur angedeutet werden.  Der tatsächliche Einspruch sollte auf die Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes Bezug nehmen. Die Abgabenordnung (AO) verlangt das zwar nicht, es klärt aber worüber man redet. 


Die Bestimmungen zur KiESt und zum besonderen Kirchgeld sind weitgehend gleich, finden sich aber an unterschiedlichen Stellen im Gesetz. Dieses findet man am einfachsten im http://steuer-forum-kirche.de/. 


�   Hinweis:  Hier bitte Vorsicht: In ganz wenigen Bundesländern (z.B. Schleswig-Holstein) ist die Vergleichsberechnung im KiStG geregelt. Hier kann man nur den letzten Satz dieses Abschnittes verwenden.


� 	„Willkür ist vielmehr in einem objektiven Sinne zu verstehen. Es muss sich um eine krasse Fehlentscheidung oder um einen besonders schweren Rechtsanwendungsfehler wie die Nichtberücksichtigung einer offensichtlich einschlägigen Norm oder die krasse Missdeutung des Inhalts einer Norm handeln.“ 	�BVerfG  2 BvR 2048/12, Ziff. IV 1, m.w.N.;  ebenso: 1 BvR 1243/88, Ziff. B II 2 a); m.w.N. (Hervorhebung nur hier)


� 	s. z.B. BFH  v. 09.02.2017 - VI B 58/16, Ziff. 1 a) ; BFH v. 15.2.2012, IV B 126/10, Ziff. 1 a); BFH v. 11.3.2011, V B 45/10, Ziff. 1 a), BFH vom 18.08.2010 - X B 178/09, Ziff. 1a), BFH v. 06.02.2014 - II B 129/13, Ziff. 3 a), BFH  v. 28.07.2003 - V B 72/02, Ziff. II 2. -  Ebenso: Schwarz/Pahlke zu § 116 FGO, Rz. 39 zur Revisionszulassung wg. schwerwiegender unzutreffender Rechtsanwendung.
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